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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Gesetz zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen, §31: 
 

(1) Versicherungsunternehmen müssen über eine wirksame versicherungsma-
thematische Funktion verfügen. Die Aufgabe dieser Funktion ist es, in Bezug auf 
die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen 
 

1. die Berechnung zu koordinieren, 
2. die Angemessenheit der verwendeten Methoden und der zugrunde liegen-

den  Modelle sowie der getroffenen Annahmen zu gewährleisten, 
3. die Hinlänglichkeit und die Qualität der zugrunde gelegten Daten zu bewer-

ten, 
4. die besten Schätzwerte mit den Erfahrungswerten zu vergleichen, 
5. den Vorstand über die Verlässlichkeit und Angemessenheit der Berechnung zu 

unterrichten und 
6. die Berechnung in den in § 79 genannten Fällen zu überwachen. 
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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Gesetz zur Modernisierung der Finanzaufsicht über Versicherungen, §31: 
 

(2) Darüber hinaus gibt die versicherungsmathematische Funktion eine Stellung-
nahme zur allgemeinen Zeichnungs- und Annahmepolitik und zur Angemes-
senheit der Rückversicherungsvereinbarungen ab. Sie trägt zur wirksamen Um-
setzung des Risikomanagementsystems, insbesondere im Hinblick auf die Ent-
wicklung interner Modelle, und zur Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung bei. 
 

(3) Wer die versicherungsmathematische Funktion ausübt, muss über Kenntnisse 
der Versicherungs- und der Finanzmathematik verfügen, die der Art, dem Um-
fang und der Komplexität der Risiken des Versicherungsunternehmens angemes-
sen sind, und einschlägige Erfahrungen mit den maßgeblichen fachlichen und 
sonstigen Standards darlegen können. 
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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Delegierte Verordnung; Artikel 272: Versicherungsmathematische Funktion  
 

1. Die versicherungsmathematische Funktion koordiniert die Berechnung der ver-
sicherungstechnischen Rückstellungen und nimmt in diesem Rahmen alle folgen-
den Aufgaben wahr:  
 

(a) Sie wendet Methoden und Verfahren an, die dazu dienen, die Hinlänglichkeit 
der versicherungstechnischen Rückstellungen zu bewerten und zu gewährleis-
ten, dass deren Berechnung im Einklang mit den Anforderungen der Artikel 75 bis 
86 der Richtlinie 2009/138/EG erfolgt.  
 

(b) Sie bewertet die Unsicherheiten, mit denen die bei der Berechnung der versi-
cherungstechnischen Rückstellungen vorgenommenen Schätzungen behaftet sind.  
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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Delegierte Verordnung; Artikel 272: Versicherungsmathematische Funktion  
 

1. Die versicherungsmathematische Funktion koordiniert die Berechnung der ver-
sicherungstechnischen Rückstellungen und nimmt in diesem Rahmen alle folgen-
den Aufgaben wahr:  
 

 (c) Sie gewährleistet, dass etwaigen Unzulänglichkeiten der zur Berechnung der 
versicherungstechnischen Rückstellungen verwendeten Daten auf angemessene 
Weise Rechnung getragen wird.  
 

(d) Sie stellt sicher, dass in den in Artikel 82 der Richtlinie 2009/138/EG genannten 
Fällen für die Berechnung des besten Schätzwerts die am besten geeigneten Nä-
herungswerte verwendet werden.  
 

(e) Sie stellt sicher, dass im Hinblick auf eine angemessene Bewertung der zugrun-
de liegenden Risiken homogene Risikogruppen von Versicherungs- und Rückver-
sicherungsverpflichtungen bestimmt werden.  
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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Delegierte Verordnung; Artikel 272: Versicherungsmathematische Funktion  
 

1. Die versicherungsmathematische Funktion koordiniert die Berechnung der ver-
sicherungstechnischen Rückstellungen und nimmt in diesem Rahmen alle folgen-
den Aufgaben wahr:  
 

 (f) Sie prüft relevante von den Finanzmärkten bereitgestellte Informationen so-
wie allgemein verfügbare Daten über versicherungstechnische Risiken und ge-
währleistet, dass diese bei der Bewertung der versicherungstechnischen Rückstel-
lungen berücksichtigt werden.  
 

(g) Sie stellt Vergleiche an und begründet etwaige wesentliche Unterschiede bei 
der Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen im Jahresvergleich. 
  

(h) Sie gewährleistet eine angemessene Bewertung der in Versicherungs- und 
Rückversicherungsverträgen enthaltenen Optionen und Garantien.  
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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Delegierte Verordnung; Artikel 272: Versicherungsmathematische Funktion 
  

2. Die versicherungsmathematische Funktion bewertet, ob die bei der Berechnung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen zugrunde gelegten Methoden und 
Annahmen im Lichte der verfügbaren Daten für die jeweiligen Geschäftsbereiche 
des Unternehmens und angesichts der Art und Weise, wie das Unternehmen ge-
führt wird, angemessen sind.  
 

3. Die versicherungsmathematische Funktion bewertet, ob die bei der Berechnung 
der versicherungstechnischen Rückstellungen verwendeten Informationstechno-
logiesysteme die versicherungsmathematischen und statistischen Verfahren aus-
reichend unterstützen.  
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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Delegierte Verordnung; Artikel 272: Versicherungsmathematische Funktion 
  

4. Beim Vergleich der besten Schätzwerte mit Erfahrungsdaten überprüft die ver-
sicherungsmathematische Funktion die Qualität früherer bester Schätzwerte 
und nutzt die bei dieser Bewertung gewonnenen Erkenntnisse im Sinne einer 
Verbesserung der Qualität der laufenden Berechnungen. Der Vergleich der bes-
ten Schätzwerte mit Erfahrungsdaten beinhaltet Vergleiche zwischen beobachte-
ten Werten und den der Berechnung der besten Schätzwerte zugrunde liegenden 
Werten, so dass Schlussfolgerungen gezogen werden können zur Angemessen-
heit, Exaktheit und Vollständigkeit der zugrunde gelegten Daten und Annahmen 
sowie zu den bei ihrer Berechnung angewandten Methoden.  
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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Delegierte Verordnung; Artikel 272: Versicherungsmathematische Funktion 
  

5. Die dem Verwaltungs-, Management- oder Aufsichtsorgan vorgelegten Infor-
mationen über die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen ent-
halten mindestens eine begründete Analyse zur Verlässlichkeit und Angemes-
senheit ihrer Berechnung sowie zu den Quellen und zum Grad der Unsicherheit, 
mit denen die Schätzung der versicherungstechnischen Rückstellungen behaftet 
ist. Die begründete Analyse wird durch eine Sensitivitätsanalyse untermauert, in 
der die Sensitivität der versicherungstechnischen Rückstellungen gegenüber je-
dem einzelnen der größeren Risiken untersucht wird, die den von den versiche-
rungstechnischen Rückstellungen abgedeckten Verpflichtungen zugrunde liegen. 
Die versicherungsmathematische Funktion äußert und erläutert klar und deutlich 
etwaige Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit der versicherungstechnischen 
Rückstellungen.  
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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Delegierte Verordnung; Artikel 272: Versicherungsmathematische Funktion 
  

6. Was die Zeichnungspolitik anbelangt, so enthält die gemäß Artikel 48 Absatz 1 
Buchstabe g der Richtlinie 2009/138/EG zu formulierende Stellungnahme der ver-
sicherungsmathematischen Funktion zumindest Schlussfolgerungen zu folgenden 
Aspekten:  
 

(a) Hinlänglichkeit der zu verdienenden Prämien für die Bedeckung künftiger 
Ansprüche und Aufwendungen, insbesondere unter Berücksichtigung der 
zugrunde liegenden Risiken (einschließlich versicherungstechnischer Risiken) und 
Auswirkungen der in Versicherungs- und Rückversicherungsverträgen vorgesehe-
nen Optionen und Garantien auf die Hinlänglichkeit der Prämien;  
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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Delegierte Verordnung; Artikel 272: Versicherungsmathematische Funktion 
  

6. Was die Zeichnungspolitik anbelangt, so enthält die gemäß Artikel 48 Absatz 1 
Buchstabe g der Richtlinie 2009/138/EG zu formulierende Stellungnahme der ver-
sicherungsmathematischen Funktion zumindest Schlussfolgerungen zu folgenden 
Aspekten:  
 

(b) Auswirkungen von Inflation, rechtlichen Risiken, Veränderungen der Zu-
sammensetzung des Unternehmensportfolios und Systemen zur Anpassung der 
von Versicherungsnehmern zu zahlenden Prämien nach oben oder nach unten je 
nach Schadensverlauf (Bonus-/Malus-Systeme) oder ähnlichen Systemen, die für 
spezifische homogene Risikogruppen eingeführt werden;  
 

(c) zunehmende Tendenz eines Portfolios von Versicherungsverträgen, Versicherte 
mit höherem Risikoprofil zu gewinnen bzw. zu halten (Anti-Selektion).  
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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Delegierte Verordnung; Artikel 272: Versicherungsmathematische Funktion 
  

7. Was die Rückversicherungsvereinbarungen insgesamt anbelangt, so enthält 
die gemäß Artikel 48 Absatz 1 Buchstabe h der Richtlinie 2009/138/EG zu formu-
lierende Stellungnahme der versicherungsmathematischen Funktion eine Analyse 
der Angemessenheit von Folgendem:  
 

(a) Risikoprofil und Zeichnungspolitik des Unternehmens;  
 

(b) Rückversicherungsanbieter unter Berücksichtigung ihrer Bonität;  
 

(c) erwartete Bedeckung in Stressszenarien in Bezug auf die Zeichnungspolitik;  
 

(d) Berechnung der einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen 
und gegenüber Zweckgesellschaften.  
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I. Rechtliche Grundlagen 
 

Delegierte Verordnung; Artikel 272: Versicherungsmathematische Funktion 
  

8. Die versicherungsmathematische Funktion erstellt mindestens einmal jährlich 
einen schriftlichen Bericht, der dem Verwaltungs-, Management- oder Auf-
sichtsorgan vorzulegen ist. Der Bericht dokumentiert alle von der versicherungs-
mathematischen Funktion wahrgenommenen Aufgaben sowie die erzielten Er-
gebnisse, benennt klar und deutlich etwaige Mängel und enthält Empfehlungen 
zur Behebung solcher Mängel. 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.1. Das Abwicklungsdreieck 
 

Abwicklungsdreiecke bilden eine Grundlage für die Schätzung des Musters, wel-
ches der Schadenabwicklung zu Grunde liegt, und der damit verbundenen zu-
künftigen Zahlungsströme. In diesen Dreiecken liegen die über ein Jahr aggre-
gierten Zahlungen zur Bedienung der Leistungsansprüche der Versiche-
rungsnehmer und der externen Schadenregulierungskosten nach Anfalljahr und 
Abwicklungsjahr aufgeschlüsselt vor. Das Abwicklungsdreieck erhält seine typi-
sche Form dadurch, dass die Abwicklungsjahre als relative Abwicklungsjahre mit 
den Indizes 0,1, ,n  dargestellt werden, die Anfalljahre mit den Indizes 
0,1, ,n+ 1n+1,  wobei sich der Index  auf das dem Stichtag folgende Anfalljahr 
bezieht. Das älteste Anfalljahr erhält also den Index 0 und das letzte historische 
Anfalljahr mit beobachteten Zahlungen den Index n. Man spricht dabei von rela-
tiven Anfalljahren.  
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.1. Das Abwicklungsdreieck 
 

Für die Berechnung der Rückstellungen für Schäden der Vergangenheit (  Scha-
denrückstellung) beschränkt man sich auf die Anfalljahre mit den Indizes 0,1, , .n  
Dabei ist darauf zu achten, dass nach bestem Wissen die Schäden des relativen  
Anfalljahres 0 vollständig abgewickelt sind oder nur noch nicht-materielle Baga-
tellbeträge offen lassen. 
 

Das Anfalljahr mit dem Index  wird dem eigentlichen Dreieck als neue Zeile 1n+
hinzugefügt, um auch die Abwicklung von Schäden, die aus dem zum Stichtag 
bekannten Bestand an Versicherungsverträgen vermutlich in der Zukunft entste-
hen werden, zu erfassen (  Prämienrückstellung). 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.1. Das Abwicklungsdreieck 
 

Die Schadenzahlungen (pro Jahr) werden in der Regel als Zuwächse bezeichnet 
und das Abwicklungsdreieck, das diese beinhaltet, Abwicklungsdreieck der Zu-
wächse. Für eine allgemeine Beschreibung greift man für die Zuwächse auf eine 
Notation mit Zufallsgrößen )(iZ j  zurück, wobei i das relative Anfalljahr und j das 

relative Abwicklungsjahr bezeichnen. Die Indizes i und j sind somit ganze Zahlen 
zwischen 0 und n. Tabelle 1 illustriert ein idealisiertes Abwicklungsdreieck der 
Zuwächse. 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.1. Das Abwicklungsdreieck 
 

 
 

Tabelle1: formaler Aufbau eines Abwicklungsdreiecks für Zuwächse 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.1. Das Abwicklungsdreieck 
 

Die bis einschließlich zum Abwicklungsjahr k geleisteten Schadenzahlungen eines 
Anfalljahres heißen in der Regel Schadenstände und sind definiert als 
 

0

: (
k

j

Z j
=

=å( )i iS k ),   

 

wobei die rechte Seite der Formel so zu verstehen ist, dass die Schadenzahlungen 
vom Index 0 bis zum Index k aufsummiert werden. Ein mit Schadenständen befüll-
tes Abwicklungsdreieck wird als Abwicklungsdreieck der Schadenstände bezeich-
net. Die Zahlungen ( )iZ j  bilden die Zuwächse der Schadenstände, d.h. es gilt 

( ) ( )i iZ j S j S j= - 1, , .(i -1)  für j k=   Tabelle 2 zeigt den formalen Aufbau eines 
entsprechenden Abwicklungsdreiecks. 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.1. Das Abwicklungsdreieck 
 

 
 

Tabelle2: formaler Aufbau eines Abwicklungsdreiecks für Schadenstände 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.1. Das Abwicklungsdreieck 
 

Unter den getroffenen Annahmen erfolgen keine wesentlichen Schadenzah-
lungen mehr nach dem n-ten Abwicklungsjahr. Daher bildet ( )S n  praktisch den i

Endschadenstand (Ultimate) des i-ten Anfalljahres. Da der letzte beobachtete 
Schadenstand ( )i-  des i-ten Anfalljahres auf der Diagonalen liegt, müssen die iS n
fehlenden Einträge ( )i  geeignet geschätzt werden. Als Schätzer ( 1iS n i- + ), ,S n

 für die notwendige Schadenrückstellung des i-ten Anfalljahres ergibt sich dann iR
 

: ( ) (i i iR S n S n= - - ), 1, , .i i = ¼ n  
 

Für das Anfalljahr mit dem Index 0 ist voraussetzungsgemäß keine Rückstellung 
mehr zu bilden. Eine Schätzung für die gesamte Schadenrückstellung R der Ver-
gangenheit ist daher gegeben durch (  Best Estimate) 
 

1

.
n

i
i

R R
=

=å   
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.1. Das Abwicklungsdreieck 
 

In der Praxis sind solche Schadenrückstellungen sowohl für die Brutto- als auch 
für die Netto-Schadenzahlungen (d.h. vor- und nach Rückversicherung) auszu-
weisen.  
 

Aus dem zu einem Quadrat vervollständigten Abwicklungsdreieck lassen sich 
rückwirkend durch zeilenweise Differenzbildung der geschätzten Schadenstän-
de und nachfolgende Saldierung alle noch ausstehenden zukünftigen (undiskon-
tierten) Zahlungsströme , 1, ,k n=   der Folgejahre 1, ,2n n+ ¼  berechnen: n kCF +
 

{ }: ( ) (
n

n k i i
i k

CF S n i k S n i k+
=

= - + - - +å 1) , 1, , .k- =  n  
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.1. Das Abwicklungsdreieck 
 

Die Prognose der zukünftigen Zahlungsströme für neue Schäden, die aus 
dem Bestand des Stichtags erfolgen, ist analog vorzunehmen. Hierfür ist 
zunächst eine geeignete Schätzung des gemeldeten Schadenvolumens 
für das Folgejahr, also das nächste Anfalljahr, z.B. auf der Basis gemittel-
ter Brutto-Anfalljahres-Schadenquoten der Vergangenheit und dem 
zum Stichtag bekannten Prämienvolumen vorzunehmen (  Prämienrück-
stellung). Die Schätzung des Ultimates bzw. der sich daraus ergebenden 
Zahlungsströme erfolgt dann rechnerisch genau so wie die entsprechende 
Berechnung für das letzte beobachtete Anfalljahr mit dem Index n. 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.2. Das Chain Ladder Verfahren 
 

Grundlage des Chain Ladder Verfahrens ist ein Abwicklungsdreieck für Schaden-
stände. Für die Anwendung sollten folgende Prämissen erfüllt sein: 
 

 Alle Schäden werden strukturell in ähnlicher Weise abgewickelt, d.h. es gibt 
keine besonderen Strukturbrüche in den Abwicklungsmustern der Anfall-
jahre.  

 

 Die Schadenstände aus dem Anfalljahr i im Abwicklungsjahr , ,k k  entste-1³
hen gedanklich aus den Schadenständen des Abwicklungsjahrs 1k -  jeweils 
durch Multiplikation mit einem als zufällig angesehenen Faktor ( ).iF k  Dabei 
wird unterstellt, dass die Faktoren sämtlich voneinander stochastisch unab-
hängig sind und die spaltenweise zusammengenommenen Faktoren dessel-
ben Abwicklungsjahrs k, 1( ), , ( ),F k F k  denselben Erwartungswert (theoreti-n k-

scher Chain Ladder Faktor) ,( )f k ( )jE F k , j k0, ,né ù= = ¼ -ë û  besitzen. 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.2. Das Chain Ladder Verfahren 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.1. Das Chain Ladder Verfahren 
 

Für die hieraus resultierenden zukünftigen undiskontierten Zahlungsströme er-

gibt sich folgende Tabelle: 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.1. Das Chain Ladder Verfahren 
 

Bemerkung: Bei der Rückrechnung von Ultimate-Reserven in zukünftige Zahlungs-
ströme sind sowohl für Nicht-Renten- wie für Rentenfälle interne Schadenregu-
lierungskosten einzubeziehen. Im Sinne des Proportionalitätsprinzips geschieht 
dies am Einfachten durch eine proportionale Zuordnung dieser Kosten auf die zu-
künftigen Zahlungsströme, d.h. man multipliziert die Zahlungsströme mit einem 
festen Faktor, z.B. 20% und weist diese Werte separat als Kostenanteile mit aus. 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.3. Sensitivitätsanalysen 
 

Die Bewertung der Angemessenheit der verwendeten Methoden sollte grund-
sätzlich unter Beachtung des schon erwähnten Erwägungsgrundes (59) der Sol-
vency-II Rahmenrichtlinie und des in der Delegierten Verordnung in Artikel 56 da-
zu formulierten Proportionalitätsgrundsatzes erfolgen. Insbesondere ist zu be-
gründen, warum z.B. das Chain Ladder Verfahren zur Berechnung der Rückstel-
lungen geeignet ist. 
 

In diesem Zusammenhang ist es empfehlenswert, auch eine Schätzung der statisti-
schen Varianz der Rückstellungen vorzunehmen, um die potenzielle Variabilität 
der Ergebnisse einschätzen zu können.  
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.3. Sensitivitätsanalysen 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.4. Backtesting 

Ein Vergleich der besten Schätzwerte mit den Erfahrungswerten kann schließlich 
im einfachsten Fall durch ein Backtesting erfolgen, indem das Abwicklungsdreieck 
um die Zahlungen des vergangenen Jahres (Diagonale) gekürzt wird und die dar-
aus resultierende Prognose für den Schadenstand des Folgejahres mit dem tat-
sächlichen Schadenstand verglichen wird. 
 

Die folgende Tabelle zeigt das Ergebnis dieser Rechnung mit dem klassischen 
Chain Ladder Verfahren für das Beispiel aus Tabelle 3. 
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II. Rückstellungen für Nicht-Rentenfälle 
 

II.4. Backtesting 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
 

Die Berechnung der Rückstellungen für Rentenfälle und der damit verbundenen 
zukünftigen Zahlungsströme geschieht prinzipiell anders als in Abschnitt II be-
schrieben. Grundlage sind hier individuelle, personenbezogene biometrische 
Rechnungsgrundlagen, die in so genannten Sterbetafeln erfasst sind. Man unter-
scheidet dabei Perioden- und Generationensterbetafeln. Erstere sind heutzutage 
nur noch von historischem Interesse. Bei einer Periodentafel sind die in der Zu-
kunft erwarteten Veränderungen der Sterblichkeiten (Langlebigkeitstrends) für 
einen festen Zeitraum eingearbeitet, in der  Regel für 25 Jahre. Demgegenüber 
wird eine Generationentafel in Abhängigkeit vom Geburtsjahr erstellt. Sie ent-
hält die Sterbewahrscheinlichkeiten ausschließlich für die Personen des betreffen-
den Jahrgangs unter Berücksichtigung der erwarteten Veränderungen für sämtli-
che Zeitpunkte in der Zukunft bis zum Ende der Sterbetafel.  
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
 

In der Allgemeinen Unfallversicherung, der Kraftfahrt-Unfallversicherung, der 
Allgemeinen Haftpflichtversicherung sowie der Kraftfahrt-Haftpflichtversiche-
rung werden in bestimmten Fällen Leistungen in Form von – hauptsächlich lebens-
langen – Renten erbracht. Die Berechnung der entsprechenden Deckungsrück-
stellung hat nach der Deckungsrückstellungsverordnung zu erfolgen und unter-
liegt demgemäß den gleichen Anforderungen, wie sie für die Altersrenten aus der 
Sparte Lebensversicherung gelten. Insbesondere zeichnet auch für diese De-
ckungsrückstellung ein verantwortlicher Aktuar.  
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
 

Weil in der Haftpflichtversicherung die Anspruchsberechtigung in jedem Alter 
entstehen kann und den Geschädigten selbst oder seine Angehörigen betreffen 
kann, ergeben sich dort anders als in der Unfallversicherung keine typischen 
Schwerpunkte für die Rentenalter. Auch die in der Unfallversicherung typische 
Konzentration auf lebenslange Rentenzahlung findet sich bei Haftpflichtrenten 
nicht, weil dort z.B. auch Verdienstausfall-, Erwerbsminderungsansprüche oder 
Ansprüche von Waisen zu erfüllen sind. 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
 

Für die Berechnung der Rückstellungen aus Rentenfällen nach den neuen Anfor-
derungen aus Solvency II ist daher bis zu einer von der DAV bzw. der BaFin autori-
sierten Anpassung ebenfalls die DAV-Sterbetafel HUR 2006 zu verwenden. Zur 
Vereinfachung im Sinne des Proportionalitätsprinzips wird dafür die Grundtafel 
mit Altersverschiebung verwendet, wodurch eine möglichst große Nähe zur indi-
viduellen Generationensterbetafel erreicht wird. Auch dieses Verfahren ist für die 
Berechnung von Renten-Rückstellungen nach der Deckungsrückstellungsverord-
nung zulässig und wird in der Regel insbesondere bei Versicherungsunternehmen 
mit einer nur geringen Anzahl von Rentenfällen angewendet. 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
 

Die den Sterbetafeln zu Grunde liegenden Größen sind in erster Linie so ge-
nannte einjährige Sterbewahrscheinlichkeiten, die traditionell mit dem Symbol xq  

für Männer und yq  für Frauen bezeichnet werden. Sie geben die bedingten 

Wahrscheinlichkeiten dafür an, dass eine jetzt x- bzw. y-jährige lebende Person im 
Laufe des aktuellen Jahres (also im Alter x bzw. y) verstirbt. Der Bezugszeitpunkt 
für die Altersbestimmung ist hierbei durchgängig der 1.1. eines jeden Jahres. Das 
versicherungstechnische Alter einer lebenden Person ist daher durch Rundung aus 
dem tatsächlichen Geburtsdatum abzuleiten.  
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
 

Unterschiedliche Sterblichkeiten für Männer und Frauen sind statistisch signifikant 
nachweisbar, dürfen aber nach der Rechtssprechung des Europäischen Gerichtsho-
fes in vielen Versicherungsprodukten zur Vermeidung einer geschlechtsspezifi-
schen Diskriminierung nicht mehr angewendet werden (  Unisex-Tarife). Da die-
ses Argument für die Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen 
unter Solvency II keine Rolle spielt, werden hier weiterhin geschlechtsspezifische 
Sterbetafeln verwendet.  
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
 

Aus den einjährigen (bedingten) Sterbewahrscheinlichkeiten lassen sich unmit-
telbar eine Reihe weiterer für die Berechnung von Rückstellungen notwendigen 
Kenngrößen berechnen, wovon die folgenden besonders wichtig sind (der Index z 
steht hier wahlweise für x oder y): 
 

1 1 :z z zp p q= = -
 

Wahrscheinlichkeit dafür, dass die lebende z-jährige Person 
das aktuelle Jahr (also 1 Jahr) überlebt 

1

0

k

k z
i

p p
-

=

= :z i+  
Wahrscheinlichkeit dafür, dass die lebende z-jährige Person die 
nächsten k Jahre überlebt 

:  k z z kp q +´ Wahrscheinlichkeit dafür, dass die lebende z-jährige Person die 
nächsten k Jahre überlebt und dann im Alter z k+  stirbt 

1
z k :

k

e p
³

=å z   restliche erwartete Lebensdauer einer lebenden z-jährigen Per-
son 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
 

Die folgenden Graphiken zeigen exemplarisch den Verlauf der Sterblich-
keiten und der restlichen Lebenserwartung für die männliche und weibli-
che Grundtafel DAV 2006 HUR zum Geburtsjahrgang 1945, das entspricht 
im Jahr 2015 dem versicherungstechnischen Alter 70x y= =  (Quelle: eige-
ne Darstellung). 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.1. Biometrische Rechnungsgrundlagen 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.2. Best Estimate zukünftiger Zahlungsströme 
 

Die Erwartungswerte = Best Estimates zukünftiger Zahlungsströme für Renten-
fälle ergeben sich aus den Sterbetafeln durch Gewichtung der jährlichen Zahlbe-
träge Z mit den entsprechenden Überlebens- bzw. Sterbewahrscheinlichkeiten. 
Wenn dabei Zahlungen im monatlichen Rhythmus erfolgen, muss eine entspre-
chende Korrektur für eine unterjährige Zahlweise vorgenommen werden. For-
melmäßig ergibt sich daher für den undiskontierten Best Estimate  der Zah-kBEZ

lung im k-ten Folgejahr nach dem Bewertungsstichtag der Wert 
 

1 1

1
2k k z k 1zBEZ Z p p q+ - +

æ ö÷ç= ´ + ´ ÷ç ÷çè ø 0 1 1.zp + =z k+   mit der Konvention   
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.2. Best Estimate zukünftiger Zahlungsströme 
 

Erläuterung: Zum Bewertungsstichtag am Jahresende hat die betreffende lebende 
Person noch das Alter z. Eine Zahlung im Folgejahr (Fall  erfolgt in der vol-1)k =
len Höhe Z, wenn die Person das Folgejahr (dann im Alter  überlebt, oder im 1)z +
Mittel in der Höhe / 2,Z  wenn die Person im Laufe des Folgejahres stirbt. Der ers-

te Fall tritt mit der Wahrscheinlichkeit  ein, der zweite mit der Wahrschein-1+zp

lichkeit  Wegen  sind damit alle möglichen Fälle erfasst. Dies 1.z+ 1+q 1z zp q+ 1+ =

erklärt den obigen Ausdruck für den Fall    1.=k
 
 

Eine Zahlung im Folgejahr  erfolgt in der vollen Höhe Z, wenn die Person das 1k >
betreffende Jahr erreicht und (im Alter )z k+  überlebt, oder im Mittel in der Hö-
he / 2,Z  wenn die Person das betreffende Jahr erreicht und im Laufe des k-ten 
Folgejahres stirbt. 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.2. Best Estimate zukünftiger Zahlungsströme 
 

Die Berechnung von Prämienrückstellungen für Rentenfälle gestaltet sich demge-
genüber erheblich schwieriger, vor allem dann, wenn Rentenfälle eher die Aus-
nahme und nicht die Regel sind. 
 

Im Sinne des Proportionalitätsprinzips bietet es sich hier an, bei der Berück-
sichtigung zukünftiger potenzieller Rentenfälle von sofortigen Abfindungen (in 
Höhe der Summe der zu erwartenden diskontierten Zahlungsströme je Einzelfall) 
auszugehen. Zur Schätzung der Prämienrückstellung ist dabei sowohl die erwarte-
te Anzahl von neuen Rentenfällen  als auch der erwartete diskontierte Ab-( )E N

findungsbetrag  aus Erfahrungsdaten der Vergangenheit zu schätzen (  ( )E X
Expert Opinion).  Nach dem kollektiven Modell der Risikotheorie ergibt sich als 
Best Estimate BE für die Prämienrückstellung dann der Wert   ( ) ( ).E N E X⋅
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.2. Best Estimate zukünftiger Zahlungsströme 

Beispiel: 
 

In den letzten 20 Jahren traten insgesamt 4 Rentenfälle auf. Die fallbezogene 
durchschnittliche gezahlte bzw. fiktiv berechnete Brutto-Abfindung betrug 

( ) 250.000 €.E X =  daraus ergibt sich: 
 

4
( ) 0,2 ( ) 250.000 (

20
E N E X BE E= = = = ) ( ) 50.000N E X⋅ =  

 

Als Brutto-Prämienrückstellung aus Rentenfällen für das Folgejahr wären dem-
nach 50.000 € zu berücksichtigen. Für die Netto-Prämienrückstellung ist die aktu-
elle Rückversicherungsordnung geeignet zu berücksichtigen. 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.2. Best Estimate zukünftiger Zahlungsströme 

In einigen Fällen sind die jährlichen Rentenzahlungsbeträge nicht konstant, son-
dern müssen je nach Sachlage (z.B. aufgrund einer gerichtlichen Regelung) an 
steigende Krankenkosten u.a. angepasst werden. In solchen Fällen sind die Zahl-
beträge Z für das Folgejahr k mit einem geeigneten Trendfaktor  zu mul-(1 )kT+
tiplizieren, wobei T den geschätzten jährlichen Steigerungssatz bezeichnet (  
Expert Opinion). In der obigen Formel ist dementsprechend die Größe Z durch die 
Größe (1k )kZ Z= ⋅ T  zu ersetzen. +
 

Für die endgültige Berechnung der Schadenrückstellung im Rentenbereich sind 
diese Zahlungsströme noch mit der jeweils gültigen Zinsstrukturkurve von EIOPA 
zu diskontieren. 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.2. Best Estimate zukünftiger Zahlungsströme 

Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch für den Stichtag Dezember 2014 die ent-
sprechenden Berechnungen der zukünftigen undiskontierten Best Estimates für 
eine weibliche Person des Jahrgangs 1945 (d.h. mit dem versicherungstechnischen 
Alter 70 im Jahr 2015), bei einem fiktivem jährlichen Zahlbetrag in Höhe von Z 
=10.000 €. 
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.2. Best Estimate zukünftiger Zahlungsströme 
 

Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch für den Stichtag Dezember 2014 die ent-
sprechenden Berechnungen der zukünftigen undiskontierten Best Estimates für 
eine weibliche Person des Jahrgangs 1945 (d.h. mit dem versicherungstechnischen 
Alter 70 im Jahr 2015), bei einem fiktivem jährlichen Zahlbetrag in Höhe von Z 
=10.000 €. 
 

    
 

  

( 1 / 2) ×10.000 €ye= +
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.3. Sensitivitätsanalysen 

Im Bereich der Lebensversicherung werden im Rahmen von Solvency II auch noch 
weitere Risiken betrachtet, darunter die der Langlebigkeit und der damit ver-
bundenen potenziellen Mehrbelastungen der Unternehmen durch  höhere Zah-
lungen als erwartet. Man kann dieses Risiko durch eine Modifikation der Sterb-
lichkeiten im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse abschätzen, indem man die Ster-
bewahrscheinlichkeiten  für zq z <  Endalter mit einem Faktor f kleiner als 1 ver-

sieht. Die folgende Tabelle zeigt die Auswirkungen solcher Langlebigkeitskorrek-
turen für das letzte Beispiel (mit Diskontierung).   
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III. Rückstellungen für Rentenfälle 
 

III.3. Sensitivitätsanalysen 
 

f ye  (Jahre) Rückstellung 

1 20,56 182.578,94 € 

0,95 21,02 185.703,18 € 

0,9 21,51 189.001,56 € 

0,85 22,05 192.493,11 € 

0,8 22,62 196.199,92 € 

 
Tabelle 11: Auswirkungen von Sterblichkeitsanpassungen  

auf Rentenrückstellungen 
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IV. Quartalsverschiebungen 
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IV. Quartalsverschiebungen 
 

IV.1. Nicht-Rentenfälle 
 

Im Folgenden wird ein im Sinne des Proportionalitätsprinzips vereinfachtes Ver-
fahren zur quartalsweisen Berechnung von Rückstellungen vorgestellt, welches 
lediglich eine Aktualisierung der Schadenzahlungen des laufenden Jahres benö-
tigt. Damit entfallen aufwändige Erfassungen von quartalsgenauen Abwicklungs-
dreiecken. 
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IV. Quartalsverschiebungen 
 

IV.1. Nicht-Rentenfälle 
 

Wir gehen von einem Standard-Abwicklungsdreieck aus. Zeitlich gesehen wird 
dort in Zeile j jeweils das Ende des vierten Quartals j[4] der dem Anfall-Bezugsjahr j 
folgenden Abwicklungsperioden jährlicher Dauer betrachtet. Dies kann zeitlich 
mit dem Beginn des ersten Quartals  des Folgejahrs [1](j 1)+ 1j +   identifiziert wer-

den. Die Zahlung  repräsentiert also z.B. alle Zahlungen des Anfalljahres 0 0(0)Z

bis zum Ende des vierten Quartals 0[4] = 1[1]. Wenn man davon ausgeht, dass sich 
die jährlichen Zahlungen gleichmäßig über die Quartale verteilen, so lässt sich 
ein um k Quartale verschobenes Abwicklungsdreieck näherungsweise dadurch 
bestimmen, dass man die aufeinander folgenden Zeilen des Abwicklungsdreiecks 
mit den Gewichten  für das jeweilige Vorjahr und den Gewichten [k]a / 4k=

[k] [k]1b a= - = 1,2,3k =1 k- / 4  für das betrachtete Jahr für  mittelt. 
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IV. Quartalsverschiebungen 
 

IV.1. Nicht-Rentenfälle 
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IV. Quartalsverschiebungen 
 

IV.1. Nicht-Rentenfälle 
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IV. Quartalsverschiebungen 
 

IV.1. Nicht-Rentenfälle 
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IV. Quartalsverschiebungen 
 

IV.1. Nicht-Rentenfälle 
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IV. Quartalsverschiebungen 
 

IV.2. Rentenfälle 
 

Für Rentenfälle lässt sich eine analoge Vorgehensweise implementieren, indem 
man die sukzessiven Sterbewahrscheinlichkeiten je Quartal k ähnlich mittelt wie 
bei den Abwicklungsdreieicken: 
 

[k]
z zq qa b= +[k] [k]

1 zq+  
 

für alle Alter z unterhalb des Endalters, mit den Gewichten  und [k] / 4ka =
[k] [k]1 1 kb a= - = - 1/ 4. Für das Endalter z wird stets  gesetzt. Für k = 0 er-[k]

zq =

geben sich damit die ursprünglichen Sterbewahrscheinlichkeiten, für k = 4 die um 
ein Jahr verschobenen Sterbewahrscheinlichkeiten. 
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IV. Quartalsverschiebungen 
 

IV.2. Rentenfälle 

Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch für den Stichtag Dezember 2014 die ent-
sprechenden um ein Quartal verschobenen Berechnungen der zukünftigen un-
diskontierten Best Estimates für eine weibliche Person des Jahrgangs 1945 (d.h. 
mit dem versicherungstechnischen Alter 70 im Jahr 2015), bei einem fiktivem jähr-
lichen Zahlbetrag in Höhe von Z =10.000 €. 
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IV. Quartalsverschiebungen 
 

IV.2. Rentenfälle 

Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch für den Stichtag Dezember 2014 die ent-
sprechenden um ein Quartal verschobenen Berechnungen der zukünftigen un-
diskontierten Best Estimates für eine weibliche Person des Jahrgangs 1945 (d.h. 
mit dem versicherungstechnischen Alter 70 im Jahr 2015), bei einem fiktivem jähr-
lichen Zahlbetrag in Höhe von Z =10.000 €. 
 

    
 

   

( 1 / 2) ×10.000 €ye= +
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IV. Quartalsverschiebungen 
 

IV.2. Rentenfälle 

Die folgende Tabelle zeigt exemplarisch für den Stichtag Dezember 2014 die ent-
sprechenden um drei Quartale verschobenen Berechnungen der zukünftigen un-
diskontierten Best Estimates für eine weibliche Person des Jahrgangs 1945 (d.h. 
mit dem versicherungstechnischen Alter 70 im Jahr 2015), bei einem fiktivem jähr-
lichen Zahlbetrag in Höhe von Z =10.000 €. 
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diskontierten Best Estimates für eine weibliche Person des Jahrgangs 1945 (d.h. 
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V. Sonstige Berechnungen 
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V. Sonstige Berechnungen 
 

Zur Berücksichtigung des Rückversicherungs-Ausfallrisikos ist gemäß der Delegier-
ten Verordnung 2015/35 der EU-Kommission, Artikel 42 der Best Estimate der ein-
forderbaren Beträge anzupassen. Dazu wird die folgende Anpassungsformel ver-
wendet: 
 

max 0,5·
1CD
PDAdj
PD

     
· · ;0mod recDur BE  . 

 

Dabei bezeichnet  die Ausfallwahrscheinlichkeit des Rückversicherers in den PD
folgenden 12 Monaten, Dur  die modifizierte Duration der einzelnen Zah-mod

lungsströme der einforderbaren Beträge und B recE  den Best Estimate der einfor-

derbaren Beträge. 
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V. Sonstige Berechnungen 
 

Durationsansatz bei einer flachen (fristigkeitsunabhängigen) Zinsstrukturkurve: 
 

Das Durationskonzept geht aus von einer unmittelbaren Änderung der Zinsstruk-
tur in t = 0, wobei auch die Zinsstruktur nach Änderung weiterhin flach ist. Diese-
Vorgehensweise läuft dem Grunde nach auf eine Sensitivitätsanalyse bei Ände-
rung des Diskontierungsfaktors hinaus. Für den Barwert EZ eines Zinstitels mit m 
Zahlungen iZ  zu den Zeitpunkten  gilt dann zunächst allgemein bei flacher it

Zinsstruktur der Höhe r 

1

.
(1 ) i

m
i

t
i

Z
r= +åEZ =   

 

Die absolute Duration ist definiert als negative infinitesimale Änderung des Bar-
wertes nach dem Zins: 
 

11 (1 ) (1 )i i

m m
i i i i

abs t t
i i

t Z t ZEZ
Dur Z

r r r r +
= =

¶
=- = =

¶ + + +å å
1 1

1
( ) .  
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V. Sonstige Berechnungen 
 

Durationsansatz bei einer flachen (fristigkeitsunabhängigen) Zinsstrukturkurve: 
 

Das Durationskonzept geht aus von einer unmittelbaren Änderung der Zinsstruk-
tur in t = 0, wobei auch die Zinsstruktur nach Änderung weiterhin flach ist. Diese-
Vorgehensweise läuft dem Grunde nach auf eine Sensitivitätsanalyse bei Ände-
rung des Diskontierungsfaktors hinaus. Für den Barwert EZ eines Zinstitels mit m 
Zahlungen iZ  zu den Zeitpunkten  gilt dann zunächst allgemein bei flacher it

Zinsstruktur der Höhe r 

1

.
(1 ) i

m
i

t
i

Z
r= +åEZ =   

 

Die modifizierte Duration ist definiert als negative infinitesimale Änderung des 
Logarithmus des Barwertes nach dem Zins: 
 

1
1

1
.

(1 ) i

m
i i

t
i

t Z
EZ r +

=
åln( ) 1

(Z)mod

EZ EZ
Dur

r EZ r
¶ ¶

=- =- ⋅ =
¶ ¶ +
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V. Sonstige Berechnungen 
 

Unter Solvency II ist die Zinsstruktur allerdings abhängig von der zeitlichen Länge 
der Diskontierung, also vom Zeitpunkt, zu dem eine künftige Zahlung fällig wird. 
Bezeichnet  den (jährlichen) Zinssatz zum künftigen Jahr i, so ist  die modifizier-ir

te Duration gegeben durch 
 

1

1
1

(1 )
.

(1 )

m
i

i
i i

m
i

i
i i

i Z
r

Z
r

=

+
=

⋅
+

+

å

å
(Z)modDur =  

 

Sofern Zahlungsströme unterjährig zu erfassen sind, kann man die Formel auch 
wie folgt ansetzen: 
 

( 0,5)
1

( 0,5)
1

( 0,5)
(1 )

.

(1 )

i
i

i

i
i

i

i Z
r
Z
r

-

+

- ⋅
+

+

(Z)

m

i
mod m

i

Dur =

=

=
å

å
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V. Sonstige Berechnungen 
 

Gemäß der Auslegungsentscheidung der BaFin vom 4.12.2015 zur Bewertung der 
einforderbaren Beträge aus Rückversicherungsverträgen und gegenüber Zweck-
gesellschaften sind bei den einforderbaren Beträgen neben der Differenz aus den 
Brutto- und Netto-Zahlungsströmen auch die Rückversicherungsprämien im aktu-
ellen Jahr anzurechnen. Bei auskömmlicher Tarifierung des Rückversicherers kön-
nen sich dann allerdings rein formelmäßig sowohl negative Durationen wie nega-
tive Best Estimates ergeben, was keinen Sinn macht. In diesem Fall ist der Anpas-
sungsterm gleich Null zu setzen. Dies betrifft aber nur die Neufälle, weil bei den 
Altfällen keine Rückversicherungsprämien mehr anzusetzen sind.  
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V. Zusammenfassung und Fazit 
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V. Zusammenfassung und Fazit 
 

Die konkrete Ausgestaltung der Versicherungsmathematischen Funktion ist flexi-
bel, aber mathematisch außerordentlich anspruchsvoll. Die im Gesetz und in der 
Delegierten Verordnung festgelegten Aufgaben lassen sich nicht immer in ein-
deutiger Weise durchführen, da sie oft mit unbestimmten Rechtsbegriffen be-
schrieben sind (Angemessenheit, Hinlänglichkeit, Verlässlichkeit, Qualität, homo-
gene Risikogruppe, …). Eine wissenschaftlich stringente Überprüfung der „Ange-
messenheit“ einer Methode (z.B. des Chain Ladder Verfahrens) ist zweifelhaft, da 
eine genaue Überprüfung der den Verfahren zu Grunde liegenden mathemati-
schen Modellvoraussetzungen in der Praxis grundsätzlich unmöglich ist, weil die 
Realität erheblich komplexer als jedes noch so ausgefeilte mathematische Modell 
ist. 
 

Fazit:  
 

Die konkrete Ausgestaltung der Versicherungsmathematischen Funktion kann nur 
pragmatisch gesehen werden und muss im Einzelfall ggf. mit der Aufsichtsbehör-
de abgestimmt werden.  
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V. Zusammenfassung und Fazit 
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